An das
Absender in Druckbuchstaben

Landesamt für Straßenbau und Verkehr
(Vorname, Nachname, Anschrift)

des Landes Schleswig- Holstein
__________________________

Mercatorstraße 9
__________________________

24106 - Kiel
PLZ – ORT
Per Fax: 0431-3832754

Planfeststellungsverfahren für den Neubau der A20, Teilstrecke  Wittenborn bis Weede
Aktenzeichen XXXXXXXXXX
Ich bin/ Wir sind Eigentümer/ Mieter der Grundstücks

und nutzen dieses zu Wohnzwecken

Zu dem obigen Plan erhebe ich/ erheben wir

Einwendungen
und bitten Sie, mir/ uns rechtzeitig vor der Anhörung die Stellungnahme des Straßenbauamtes zu diesen Einwendungen zur Verfügung zu stellen.
1
Als Betroffener des Planungsabschnitts 4 wende ich mich schon jetzt gegen den oben bezeichneten Nachbarabschnitt der Planungen zur A 20, weil seine Trassierung bereits einen Zwangspunkt für meine spätere Betroffenheit im Planungsabschnitt 4 setzt. Ich rüge insoweit die Abschnittsbildung als abwägungsfehlerhaft. Der Abschnitt reicht aus nicht nachvollziehbaren Gründen über die A 21 hinweg in Richtung Westen. Damit wird zugleich die von der Initiative A 20 Nordbogen als vorzugswürdige Alternative erkannte Trassierung über die B 205 und Neumünster verworfen und eine Trassierung in meiner Nachbarschaft präjudiziert. Das rüge ich als abwägungsfehlerhaft. Auch kommt dem Teilabschnitt westlich der A 21 bis Wittenborn keine eigenständige Verkehrsfunktion zu. Auch deshalb sind die Abschnittsbildung und die Alternativenprüfung fehlerhaft. 

2.
Der Planung zur A 20 fehlt in den hier betroffenen Bereichen schon die gebotene Planrechtfertigung. Die Aufnahme in den vordringlichen Bedarf im Bedarfsplan für Bundesfernstraßen erscheint willkürlich. Ihr liegt zudem die heute nicht mehr realistische Erwartung einer privaten Finanzierbarkeit der Elbquerung zugrunde.
 Die geplanten Baukosten für den Elbtunnel haben sich bisher auf 740 Mio. Euro verdoppelt. Eine Finanzierung durch ein Mautmodell ist unrealistisch und scheint zudem ungeeignet. Eine Finanzierung durch öffentliche Mittel ist bisher nur eine Idee ohne jeden Realitätsbezug. 
Die Bedarfsprognosen überzeugen auch unabhängig hiervon insgesamt nicht. Der gegenwärtige Verkehr auf der B206 (ca. 16.000 Kfz/ 24h) rechtfertigt keine Autobahn. Die Bevölkerungszahl wird in der Bundesrepublik ab 2015 deutlich sinken und weiter über die folgenden 30 Jahre zurückgehen. 
Zudem bestehen mit der von der Initiative A 20 Nordbogen aufgezeigten Variante  und anderen Ausbauvarianten des vorhandenen Straßennetzes mehrere sich aufdrängende Alternativen. 

3.
Würde der Abschnitt 3 bis Wittenborn gebaut werden, wäre eine weitere Trassierung durch meine Nachbarschaft vorgezeichnet, obwohl der Raum im Bereich des Amtes Kaltenkirchen Land hochgradig schützenswert und sensibel ist. Dies wird sich als Hindernis für die weitere Autobahnplanung erweisen mit der Folge, dass der Planungsabschnitt zumindest westlich der A 21 bis Wittenborn ein nicht gerechtfertigter „Planungstorso“ ist.

4.

Es wird beanstandet, daß der Bau der A20 die Naherholungsgebiete im Kaltenkirchener Umland, (am Rande der Metropolregion) zerschneidet und alle Freizeitmöglichkeiten einschränkt oder ganz verhindert. Auch führt der geplante Trassenverlauf im Bereich der "Nützen Beule" zu einer Beeinträchtigung des Kaltenkirchener Freizeitbereiches.

5.

Durch den Anschluß der A20 an die A7 ist im Bereich von Kaltenkirchen - auf der Grundlage der Daten von 2005 - mit einer Zunahme des Verkehrsaufkommens auf der A7 von mehr als 40% bis 2020 zu rechnen (siehe hierzu: Interdisziplinäre Verkehrsuntersuchung für die A7 im Siedlungsraum Norderstedt/Quickborn/Henstedt-Ulzburg) 

Wir beanstanden, daß die Lärmbelastung in Kaltenkirchen – die Werte liegen schon heute bei 68dB(A) - die Grenzwerte deutlich übersteigt. Für den Anstieg der Lärmbelastung mit allen gesundheitlichen Folgen sind keine ausreichenden Maßnahmen getroffen. Der Anstieg der Schadstoffe ist ebenfalls nicht ausreichend berücksichtigt.

6.

Mit dem Vorhaben sind bau-, anlage- und betriebsbedingt schwerwiegende Auswirkungen auf alle Schutzgüter des UVPG (Mensch, Boden, Wasser, Luft, Klima, Tiere und Pflanzen, Landschaft, Kultur) verbunden. Gegen sie wende ich mich und mache dazu insbesondere Folgendes geltend:
-Wertverlust von Grundstücken, 
- Beeinträchtigungen der Wohnqualität und des Landschaftserlebnisses, 
-mittelbare Folgen der Autobahn durch nachfolgende Planungen mit weiterer Zersiedelung der Landschaft,
- Beeinträchtigung des Naherholung- und Freizeitgebietes in dem Gesamtbereich um die Schmalfelder Au, die Ohlau und den Ochsenweg, und dies als Spaziergänger, Jogger, Skater, Fahrradfahrer Nordic Walker und anderer,
- Verlärmung, Erschütterungen, Luftverschmutzungen, 
- Zerstörung des Landschaftsbildes und Unterbrechungen der Sichtbeziehungen, Barrierewirkungen,
- Störungen des Wasserhaushaltes, Bodenversiegelungen, Eingriffe in Natur und Landschaft, 
-Beeinträchtigungen des Netzes Natura 2000 und Verstöße gegen das europäische Artenschutzrecht
-Abgas- und Staubentwicklung, Schaffung von zusätzlichem, induzierten Verkehr und damit zusammenhängende klimatische Auswirkungen,

7.

lm Einzelnen ergänze(n) ich/ wir diese Bedenken und Anregungen wie folgt:

8.

lch/ Wir weise(n) insbesondere auf folgende Konflikte hin:

(Unterschrift)
(Unterschrift)

